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S c h u l v e r s u c h   

S e m e s t r i e r u n g

I N F O R M A T I O N S B L A T T 

Der an der HTL Waidhofen gestartete Schulversuch betrifft im Schuljahr 2011/12 nur die 4. Jahrgänge der Höheren Abteilungen und die 3. Klassen der Fachschulen. Im Schuljahr 2012/13 sind in den Höheren Abteilungen die 4. und 5. Jahrgänge, bzw. in der Fachschule die 3. und 4. Klassen betroffen. 
„Semestrierung“ bedeutet, dass jedes Semester eine abgeschlossene Beurteilungsperiode darstellt: Wintersemester und Sommersemester. An die Stelle der Schulnachricht und des Jahreszeugnisses rückt nun jeweils ein Semesterzeugnis. Eine negative Semesterbeurteilung muss durch ein positiv absolviertes Kolloquium (entsprechender Leistungsnachweis) ausgebessert werden. 
Trotz negativer Beurteilung kann der Schüler/die Schülerin in das nächste Semester bzw. die nächste Klasse aufsteigen (Maturaklasse bzw. Abschlussklasse). Zur Reife- und Diplomprüfung bzw. Abschlussprüfung sind nur SchülerInnen mit maximal einer negativen Semesterbeurteilung antrittsberechtigt. SchülerInnen mit mehreren negativen Beurteilungen müssen zuvor die entsprechenden Kolloquien positiv absolvieren. 

Bei mehr als 3 negativen Beurteilungen im 1. und 2. Semester zusammen, also bei 3 offenen Kolloquien am Jahresende, wird daher das Wiederholen des 4. Jahrganges (der 3. Klasse bei Fachschülern) dringend empfohlen!
               

Aufstellung der wichtigsten Punkte:
· Semestrierung (abgeschlossenes Wintersemester und Sommersemester)
· Negative Semesterbeurteilung kann in Kolloquium ausgebessert werden.

· Kolloquientermine werden von der Schule vorgegeben (2 Termine pro Semester): 
Im Schuljahr 2011/12:   20. – 24.2.2012 und 16. – 20.4.2012
· Die Anmeldung zum Kolloquium erfolgt beim Prüfungslehrer, spätestens in der Woche vor der Kolloquienwoche. Der Prüfungsmodus, der Ort und der Umfang werden von der Lehrerin/vom Lehrer bestimmt.

· Für die Anmeldung zum 1. Kolloquium ist kein Fördernachweis erforderlich. 

Ab dem 2. Kolloquium im gleichen Fach ist zur Anmeldung ein entsprechender Fördernachweis notwendig. Umfang und Art der Förderung wird vom jeweiligen Prüfer festgelegt. Ohne Fördernachweis ist keine Anmeldung zur Prüfung möglich!

· Im Schuljahr 2011/12 sind folgende Klassen und Jahrgänge betroffen:

3AFMBF

3AFET


4AHWIM
4AHMIA

4AHETI


4AHWII
4BHMIA

4AHETR
























